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malisierung der Beziehungen zu
rück. Die CDU/CSU-geführten Re
gierungen weigerten sich, die Un
gültigkeit des Münchner Abkom
mens vom 29. 9. 1938 anzuerken
nen, und sie ermunterten die Tätig
keit revanchistischer Kräfte, die ge
genüber der CSSR territoriale u. a. 
Forderungen stellten. Erst 1969 ent
standen mit der SPD/FDP-Regie- 
rung Voraussetzungen für eine Nor
malisierung der Beziehungen zwi
schen den sozialistischen Staaten 
und der BRD. Nach Abschluß des —► 
Vertrages zwischen der Union der So
zialistischen Sowjetrepubliken und 
der Bundesrepublik Deutschland und 
des —*■ Vertrages zwischen der Volks
republik Polen und der Bundesrepu
blik Deutschland über die Grundlagen 
der Normalisierung ihrer gegenseiti
gen Beziehungen begannen auf In
itiative der CSSR mit der BRD Ver
handlungen, die sehr kompliziert 
verliefen und zweieinhalb Jahre 
währten. In der Präambel des V. 
drücken beide Seiten den festen Wil
len aus, mit der unheilvollen Ver
gangenheit, vor allem im Zusam
menhang mit dem zweiten Welt
krieg, ein Ende zu machen und dau
erhafte Grundlagen für die Entwick
lung gutnachbarlicher Beziehungen 
zu schaffen. Die BRD erkannte im 
V. an, daß das Münchner Abkom
men der »Tschechoslowakischen 
Republik durch das nationalsoziali
stische Regime unter Androhung 
von Gewalt aufgezwungen wurde«. 
Im Art. I betrachten die Signatar
staaten das Münchner Abkommen 
»im Hinblick auf ihre gegenseitigen 
Beziehungen entsprechend diesem 
Vertrag als nichtig«. Beide Seiten 
übernehmen im Art. III die Ver
pflichtung, »sich in ihren gegenseiti
gen Beziehungen sowie in Fragen 
der Gewährleistung der Sicherheit in 
Europa und in der Welt von den Zie
len und Grundsätzen, die in der 
Charta der Vereinten Nationen nie
dergelegt sind, leiten« zu lassen, 
»ihre Streitfragen ausschließlich mit

friedlichen Mitteln (zu) lösen und 
sich in Fragen, die die europäische 
und die internationale Sicherheit be
rühren, sowie in ihren gegenseitigen 
Beziehungen der Drohung mit Ge
walt oder der Anwendung von Ge
walt (zu) enthalten«. Sie bekräftigen 
im Art. TV »die Unverletzlichkeit 
ihrer gemeinsamen Grenze jetzt und 
in der Zukunft und verpflichten sich 
gegenseitig zur uneingeschränkten 
Achtung ihrer territorialen Integri
tät... Sie erklären, daß sie gegen
einander keinerlei Gebietsansprüche 
haben und solche auch in Zukunft 
nicht erheben werden«. Im Art. V 
bekunden beide Staaten ihre Ab
sicht, »weitere Schritte zur umfas
senden Entwicklung ihrer gegensei
tigen Beziehungen (zu) unterneh
men«, und sie sprechen sich für die 
Erweiterung ihrer Zusammenarbeit 
auf den Gebieten der Wirtschaft, der 
Wissenschaft, der wissenschaftlich- 
technischen Beziehungen, der Kul
tur, des Umweltschutzes, des Sports, 
des Verkehrs und ihrer sonstigen Be
ziehungen in beiderseitigem Inter
esse aus. Im Zusammenhang mit der 
Ratifizierung des V. entbrannte in 
der BRD eine scharfe Auseinander
setzung. Am 20. 6. 1974 stimmte der 
Bundestag dem V. mit 232 Stimmen 
der SPD und FDP gegen 190 der 
CDU/CSU zu. Die CDU/CSU- 
Mehrheit im Bundesrat verweigerte 
ihm am 21.6. 1974 ihre Zustim
mung, so daß der V. am 10. 7. 1974 
vom Bundestag endgültig verab
schiedet werden mußte. Mit dem 
Austausch der Ratifikationsurkun
den am 19. 7. 1974 trat der Vertrag 
in Kraft. Er schuf die Voraussetzun
gen für die Normalisierung der Be
ziehungen zwischen der CSSR und 
der BRD und für die Entwicklung 
von Beziehungen der —► friedlichen 
Koexistenz von Staaten unterschied
licher Gesellschaftsordnung. Der V. 
trug gemeinsam mit den Verträgen, 
die von der UdSSR, der VRP und 
der DDR mit der BRD abgeschlos
sen wurden, zur Festigung des Frie-


